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Wirtschaft und Recht

 

Chancen und Risiken bei 
der Gestaltung von  
Rohbiogaslieferverträgen

Die Einspeisung von aufbereitetem Bio­
gas (sogenanntes Biomethan oder Bio­
erdgas) in das Erdgasnetz gewinnt weiter 
an Bedeutung. Durch die Einführung der 
biogasspezifischen Regelungen in die Gas­
netzzugangsverordnung und die Novelle 
des EEG zum 1. Januar 2009 wurden 
weitere Anreize für die Biogaseinspeisung 
gesetzt. Vielfach erfolgt die Aufbereitung 
und Einspeisung des Biogases dabei nicht 
durch den Rohbiogaserzeuger selbst, son­
dern durch einen Projektpartner, der das 
Rohbiogas abnimmt, aufbereitet, in das 
Erdgasnetz einspeist und an einen Dritten 
liefert oder an anderer Stelle selbst aus­
speist und verstromt. Seltener kommt es 
vor, dass der Rohbiogaserzeuger Gas über 
eine eigene Rohbiogasleitung an einen 
Abnehmer liefert, der das Gas vor Ort 
verstromt. Grundlage für ein erfolgreiches 
Zusammenwirken der Projektpartner ist 
in beiden Fällen der Rohbiogaslieferver­
trag. Dieser Vertrag wird in der Regel über 
eine lange Laufzeit abgeschlossen, oftmals 
über 20 Jahre. Er ist daher für die Ver­
tragspartner von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung.

Wesentliche Inhalte eines 
Rohbiogasliefervertrages
Für die Gestaltung von Rohbiogasliefer­
verträgen existieren keine allgemein ver­
fügbaren Musterverträge. In der Branche 
werden höchst unterschiedliche Vereinba­
rungen abgeschlossen. Jeder Rohbiogas­
liefervertrag sollte allerdings zumindest 
Bestimmungen zu den folgenden Ge­
sichtspunkten enthalten:

Vertragsgegenstand•	
Umfang der Liefer- und Abnahme­•	
pflichten
Qualität bzw. Beschaffenheit des zu •	
liefernden Rohbiogases
Nachweispflichten des Betreibers der •	
Biogaserzeugungsanlage
Übergabestelle•	
Messung und Abrechnung•	
Preis- und Preisanpassungsbestim­•	
mungen
Haftung•	
Vertragslaufzeit und Kündigungs­•	
rechte
Bestimmungen zur Rechtsnachfolge, •	
salvatorische Klausel und Schrift­
formklausel
Wirtschaftlichkeitsklausel•	

Je nach dem im konkreten Fall zu regeln­
den Sachverhalt sind weitere vertragliche 
Regelungen erforderlich. Dies gilt etwa hin­
sichtlich der Einsatzstoffe (z. B. NawaRo-
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sondere bei Einspeiseprojekten – vielfach 
die Frage, ob bzw. wie das Rohbiogas ab­
zunehmen und zu vergüten ist, das zwar 
noch zu einer Aufbereitung geeignet ist, 
aber die gestellten Qualitätsanforderungen 
nicht vollständig erfüllt. Eine praktikable 
Lösung kann darin bestehen, innerhalb 
bestimmter Margen von einer weiter be­
stehenden Abnahmepflicht auszugehen 
und die Vergütung – gestaffelt nach dem 
Anteil der unerwünschten Inhaltsstoffe – 
gleitend abzusenken.

Grundlage für die Rohbiogasvergü­
tung und für den Abschluss langfristiger 
Verträge ist oftmals die Aussicht des Ab­
nehmers, das gelieferte Biogas entweder 
vor Ort oder – im Fall von Einspeise­
projekten – als „virtuelles“ Biogas nach 
Transport über das Erdgasnetz an anderer 
Stelle zu verstromen und den erzeugten 
Strom auf der Grundlage der Vergütungs­
sätze des EEG wiederum an den dortigen 
Stromnetzbetreiber abzugeben. Der Ab­
nehmer des Rohbiogases hat daher ein 
schützenswertes Interesse daran, nach­
weisen zu können, dass das Rohbiogas alle 
im EEG vorgesehenen Anforderungen er­
füllt. Wenn der Abnehmer den Bonus für 

Gas), der Einbeziehung eines Gasspeichers, 
der Verpachtung eines Grundstücksteils 
für den Betrieb einer Biogasaufbereitungs­
anlage, der Nutzung der vorhandenen 
Infrastruktur oder der Zulässigkeit des 
Einsatzes von rein pflanzlichen Nebenpro­
dukten. Abhängig von der Technologie der 
eingesetzten Gasaufbereitung kann auch 
die Rücklieferung von Wärme an die Er­
zeugungsanlage vereinbart werden. Jeden­
falls ist zu beachten, dass auch die zur Roh­
biogaserzeugung eingesetzte Wärme aus 
erneuerbaren Energien stammen muss.

Jeder Rohbiogasliefervertrag ist detail­
liert auf die Erfordernisse des Einzelfalls 
zuzuschneiden. Im Folgenden kann daher 
nur auf einige Fallstricke und Chancen 
bei der Ausgestaltung der wesentlichen 
Bestimmungen hingewiesen werden.

Die präzise Bestimmung der Lie­
fer- und Abnahmepflichten der Vertrags­
partner ist von grundlegender Bedeutung. 
Neben einer Festlegung der Mindest- und 
Höchstjahresmengen sollten auch be­
stimmte Bandbreiten des Volumenstroms 
oder Korridore hinsichtlich der stünd­
lichen oder täglichen Rohbiogasmenge im 
Vertrag definiert werden. Bei Einspeise­

projekten ist es auch möglich, einen Fahr­
plan zur Abstimmung der Fahrweise der 
Rohbiogaserzeugungsanlage und der Gas­
aufbereitungsanlage zu entwerfen. Auf 
diese Weise können spätere Auslegungs­
schwierigkeiten vermieden und Haftungs­
voraussetzungen geklärt werden.

Ähnlich wie beim Kauf bzw. Verkauf 
eines Gegenstandes sollten die Vertrags­
partner das Rohbiogas vorab so genau 
wie möglich beschreiben. Hierzu dient die 
Festlegung der Qualität, die das gelieferte 
Rohbiogas aufweisen muss. Um den Ver­
trag übersichtlich zu halten, können die 
Anforderungen an die Beschaffenheit des 
Rohbiogases tabellarisch in einer Anlage 
zum Vertrag dargestellt werden. Neben 
dem Druck sind jedenfalls der Methange­
halt und der Anteil bestimmter Gasbegleit­
stoffe, wie insbesondere Kohlendioxid und 
Schwefelwasserstoff, präzise zu bestimmen. 
Je nach eingesetztem Substrat und Art der 
Anlage kommen weitere Stoffe in Betracht.

Zudem sollten die Vertragspartner 
festlegen, welche Rechtsfolgen eintreten 
sollen, wenn die Rohbiogasqualität nicht 
eingehalten wird. Enthält der Vertrag in­
soweit keine Regelung, stellt sich – insbe­
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Strom aus nachwachsenden Rohstoffen in 
Anspruch nehmen möchte, muss er sich 
zudem gegenüber seinem Rohbiogaslie­
feranten absichern, dass dieser nur solche 
Stoffe in der Biogaserzeugungsanlage 
einsetzt, die nachwachsende Rohstoffe im 
Sinne der Anlage 2 des EEG sind. Nicht zu 
vernachlässigen sind auch die Nachweis­
pflichten des Lieferanten. Beim Einsatz 
nachwachsender Rohstoffe hat der Anla­
genbetreiber ein Einsatzstofftagebuch zu 
führen. Die Vorgaben aus dem EEG sind 
ihm insoweit zu übertragen.

Die Übergabestelle des Rohbiogases 
kann ebenfalls mit einer Anlage zum Ver­
trag schematisch veranschaulicht werden. 
Sie ist maßgeblich für den Gefahrübergang, 
das heißt für die Frage, wann ein Verlust 
des Gases in die Atmosphäre zu Lasten 
des Abnehmers oder des Lieferanten geht. 

Besondere Sorgfalt ist auf die Bestim­
mung der Übergabestelle zu legen, wenn 
ein Gasspeicher in die Regelung einbezo­
gen werden soll. Die Frage, ob die Über­
gabestelle vor oder hinter dem Speicher 
liegt, kann erhebliche Auswirkungen ha­
ben. Durch einen Speicher kann die Fahr­
weise der Aufbereitungsanlage bzw. des 
BHKW in gewissem Umfang vom Erzeu­
gungsvolumen der Rohbiogaserzeugungs­
anlage abgekoppelt werden, was beiden 
Vertragspartnern Vorteile bringt.

Aus technischer Sicht problematisch 
ist nach wie vor die Messung des Ener­
giegehalts von Rohbiogas. Es existiert 
insoweit noch keine eichrechtliche Mess­
methode. Die gelieferte Gasmenge kann 
jedoch ihrem Volumen nach gemessen 
und anschließend in kWh umgerechnet 
werden. Die Messung übernimmt in der 
Regel der Abnehmer. Zum Schutz des 
Lieferanten können jedoch Regelungen 
vorgesehen werden, nach denen dieser 
Zugang zur Messstelle erhält, die Nach­
prüfung von Messergebnissen verlangen 
oder selbst ein weiteres Messgerät an der 
Übergabestelle einbauen kann.

Von besonderer Bedeutung für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Vertragspart­

ner sind die Festlegung des Ausgangs­
preises einerseits und die Gestaltung der 
Preisanpassungsbestimmungen anderer­
seits. Bei letzteren besteht ein erheblicher 
Spielraum. Es ist eine Kopplung des Lie­
ferpreises an einen Rohstoffkostenindex, 
einen Investitionsgüterindex oder an den 
Preis eines alternativen fossilen Energie­
trägers wie Erdgas oder Heizöl möglich. 
Es können aber auch alle Bezugsgrößen 
kombiniert in eine Formel gefasst werden. 
Pauschale Lösungsansätze verbieten sich. 
Die Gestaltung der Preisanpassungsklau­
seln hängt von zahlreichen Faktoren ab. 
Die seitens des Rohbiogaserzeugers ge­
schlossenen Bezugsverträge zur Sicherung 
der eingesetzten Substrate sind ebenso zu 
berücksichtigen wie die Erlösaussichten 
des Abnehmers durch die Verstromung 
des Biogases. Angesichts der regelmäßig 
langfristigen Laufzeit der Rohbiogasliefer­
verträge ist von kurzfristigen Spekulati­
onen hinsichtlich der Preisentwicklung be­
stimmter Substrat- oder Vergleichspreise 
grundsätzlich ebenso abzuraten wie von 
der Vernachlässigung variabler Kosten 
durch die Festlegung eines zu hohen Fix­
bestandteils. Insoweit empfiehlt sich die 
Hinzuziehung von Beratern, welche die 
Wirtschaftlichkeit der Anlage in verschie­
denen Szenarien durchkalkulieren, um 
Risiken der einen oder anderen Variante 
aufzuzeigen. 

Vertragslaufzeiten von 
20 Jahren sind üblich
Ein Schwerpunkt in den Verhandlungen 
ist vielfach auch die Frage der Haftung. 
Haftungsbegrenzungen können sowohl 
die Frage der Höchsthaftungssumme als 
auch den Verschuldensmaßstab – bei­
spielsweise grobe Fahrlässigkeit und Vor­
satz  – oder die Art des Schadens – wie 
etwa mittelbare Schäden – betreffen. 
Explizite Regelungen empfehlen sich für 
Schäden aufgrund unzulässiger Gasbe­
gleitstoffe oder wegen Unterschreitens 
der Mindestliefermenge.

Vielfach wird die Vertragslaufzeit ent­
sprechend der Vergütungsdauer im EEG 
mit zwanzig Jahren festgelegt. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung besteht 
in diesen Fällen nur, wenn einem Ver­
tragspartner das Festhalten am Vertrag 
aufgrund des Vorliegens eines wichtigen 
Grundes nicht mehr zumutbar ist. Die Fra­
ge, wann in Dauerschuldverhältnissen ein 
derartiger wichtiger Grund vorliegt, war 
bereits Gegenstand der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs. Die Vertragspart­
ner können jedoch auch selbst im Vertrag 
präzisieren, wann sie vom Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ausgehen.

Aufgrund der langen Vertragsdauer 
sollte in dem Vertrag auch eine Klausel 
nicht fehlen, die im Fall der Änderung 
erheblicher technischer, rechtlicher oder 
wirtschaftlicher Umstände, die außer­
halb des Vertrags liegen, eine Anpassung 
ermöglicht. Auch hier sind verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten denkbar.

Ein sorgfältig verfasster Rohbiogas­
liefervertrag ist die Grundlage für eine 
nachhaltige Kooperation zwischen dem 
Rohbiogaslieferanten und dem Abnehmer. 
Bei der Ausgestaltung aller vertraglichen 
Bestimmungen sollte daher darauf geach­
tet werden, dass diese das beiderseitige 
Interesse an einer langfristigen Vertragser­
füllung und vertrauensvollen Kooperation 
angemessen berücksichtigen. Vielfach sind 
kreative Lösungen, die die besonderen 
Bedingungen des Einzelfalls berücksichti­
gen, zur Erreichung der Vertragsziele er­
forderlich. Hierbei besteht ein erheblicher 
Gestaltungsspielraum.  
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